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Gemeinderat.
Oesfentliche Sitzung vom 19. Dezember 1933.

Vorsitzende: Die GRe. Dr. Neubauer und Uebelhör.
Schriftführer: Die GRe. Huka , Mai sei . Mare  sch, Wilhelmine

Moik und Prinke.

(Beginn der Sitzung um 4 Uhr 8 Minuten nachmittags.)

1. VizeBgm. Emmerling und GR. Therese Ammon sind entschuldigt.

Berichterstatter StR . Dr. Danneberg.
2. Pr . Z. 3000, P . 1a . Voranschlag der Bundeshauptstadt Wien

für das Jahr 1934.

Pr . Z. 3129, 3130, 3131, P . 1b. Entschließungsanträge.
Pr . Z. 3191, P . 1e. Deckung des durch Aenderungen einzelner Ab¬

gabengesetze nach der Genehmigung des Voranschlages bewirkten Einnahmen¬
ausfalles an Gemeindeabgaben.

Pr . Z. 3141, P . 1<1. Aufrechterhaltung der den städtischen Straßen¬
bahnen für Fahrbegünstigungen gewährten Pauschalentschädigung.

(Fortsetzung der Beratung. — Ueber die Anträge zu Post 1a bis
1<1 wird unter einem verhandelt. — Redner in der Generaldebatte und in
der Speztaldebatte über die Verwaltungsgruppe  II : Die GRe.
Holaubek, Müller und Dr. Zörnlaib.)

3. Pr . Z. 3000, P . 1a . Die vom Stadtsenat beantragten Ansätze des
vorgelegten Voranschlages der Verwaltungsgruppe  II werden
genehmigt.

Pr . Z. 3129, P . 1b . Die Bundesregierung wird aufgefordert, den
Betrag von 72 Millionen Schilling, der ihr für die Herstellung des
Gleichgewichtes im Bundeshaushalt  für die Jahre 1933
und 1934 fehlt, durch Maßnahmen im eigenen Wirkungskreis aufzubringen.
Sollte sie den Weg wählen, einen Beitrag anderer öffentlich-rechtlicher
Körperschaften zu verlangen, wie dies im Jahre 1924 durch die Ein¬
führung des Bundespräzipuums von je 40 Millionen Schilling bei der
Abgabenteilung geschehen ist, so wird die Bundesregierung aufgefordert, den
Beitrag sowie das bisherige Bundespräzipuum auf alle Länder verhältnis¬
mäßig umzulegen und nicht Wien allein damit zu belasten.

Pr . Z. 3130. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ehestens dafür
zu sorgen, daß der Lastenausgleich,  der Wien unter heute nicht mehr
bestehenden Voraussetzungen bei der letzten Abgabcnteilung im Jahre 1931
zugunsten der anderen Länder und Gemeinden auferlegt worden ist, auf¬
gehoben wird und insbesondere dem unhaltbaren Zustand ein Ende bereitet
wird, daß der Ertrag der Wiener Biersteuer von 3-80 8 pro Hektoliter, die

nur mehr 2,280.000 8 einbringt, mit dem garantierten Betrag von
6,500.000 8 an die anderen Länder abgeliefert werden muß.

Pr . Z. 3131. Die Bundesregierung wird aufgefordert, in Anbe¬
tracht der Tatsache, daß der größte Teil der Trefferanleihe  in Wien
gezeichnet worden ist, und in Anbetracht der Tatsache, daß die Kräfte der
Gemeinde infolge der finanziellen Maßnahmen des Bundes für nennens¬
werte Investitionen nicht ausreichen, einen großen Teil des Erlöses aus
der Trefferanleihe auf Wiener Boden zu verwenden,  damit das
Wiener Baugewerbe vor dem Ruin zu bewahren und auch eine Belebung
anderer Industriezweige herbeizuführen.

Pr . Z. 3191, P . 1a. Der durch Aenderungen einzelner Abgaben¬
gesetze nach der Genehmigung des Voranschlages durch den Finanzausschuß
und Stadtsenat in den gemeinsamen Sitzungen vom 28. und 29. Novem¬
ber 1933 bewirkte Einnahmenausfall an Gemeinde¬
abgaben  ist, soweit er nicht durch Mehrerträgnisseanderer Abgaben wett¬
gemacht wird, in weiteren vom Magistrat durchzuführenden Ersparungen
zu decken.

Pr . Z. 3141, P . 1ä . Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 5. De¬
zember 1930, Pr . Z. 2623, den städtischen Straßenbahnen  für
Fahrbegünstigungengewährte Pauschalentschädigung  in der
Höhe von 100.000 8 wird trotz Verzichtes der Gemeinderäte, Bezirks¬
vorsteher und deren Stellvertreter auf die Fahrbegünstigung in der bis¬
herigen Höhe aufrechterhalten.

Folgende Anträge des StR. Kunschak  werden abgelehnt:
„Der amtsführende Stadtrat der Verwaltungsgruppe II wird be¬

auftragt, der Landesregierung ungesäumt eine Vorlage zu unterbreiten,
durch welche das Gesetz vom4. August 1920, L.G.- U. V.Bl. Nr. 728, be¬
treffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe für öffentliche Fürsorgezwecke
im Gebiete der Stadt Wien (Fürsorgeabgabe) dahin abgeändert wird, daß
die auf die Gehalts- und Lohnquote für in das Ausland ausgeführte
Waren entfallene Abgabe rückvergütet wird."

„Aus den Uebcrschüssen des Ertrages der Bodenwertabgabe von
verbautem Grund wird ein Fonds gebildet, aus welchem den Haus¬
besitzern für die Umgestaltung von Groß- in Klein- und Mittelwohnungen,
für die Herstellung von Auf- und Zubauten, sowie für die Assanierung
von Klein- und Mittelwohnungen Darlehen zu mäßigen Zinsen gewährtwerden."

Berichterstatter StR . Speiser.
4. Pr . Z. 3000, P . 1a . Voranschlag der Bundeshauptstadt Wien

für das Jahr 1934. (Fortsetzung der Beratung. — Spezialdebatte über
die Verwaltungsgruppei .)

Pr . Z. 3799, P . 1 s. Maßnahmen zur Angleichung der Aktiv- und
Pensionsbezüge der Angestellten des Magistrates, des Kontrollamtes und
der Lehrpersonenan die Bezüge der Bundesangestellten.

Pr . Z. 3800, P . 1k. Maßnahmen betreffend die Angestellten der
städtischen Unternehmungen.
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Pr . Z . 3801 , P . 1Z . Aenderung der Satzungen der Krankenfür-

sorgcanstalt der Angestellten und Bediensteten der Gemeinde Wien.

Pr . Z . 3834 , P . 11n Uebereinkommen zwischen der Firma Gemeinde

Wien — städtische Straßenbahnen und dem Freien Gewerkschaftsverband

in Oesterreich.

Pr . Z . 3818 , P . 1 i . Bezüge gewählter Funktionäre , Kürzung.

(lieber die Anträge zu Post In und 1s bis 1i wird unter einem

verhandelt . — Redner : Die GRe . Stöger und Marie Schlösinger .)

5 . Pr . Z . 3000 , P . 1a . Die vom Stadtsenat beantragten Ansätze

des vorgelegten Voranschlages der Verwaltungsgruppe  I werden

genehmigt.

Pr . Z . 3799 , P . 1 s . 1. Die Bezüge  der der allgemeinen Dienst¬

ordnung für die Angestellten der Gemeinde Wien  unter¬

stellten und der nach dem Gehaltsschema dieser Dienstordnung entlohnten

Angestellten des Magistrates und des Kontrollamtes sowie der städtischen

Lehrpersonen werden ab 1 . Jänner 1934 um 10 -7 vom Hundert gekürzt.

Die Kürzung entfällt zur Gänze für Angestellte , deren schema¬

mäßiger Monatsbezug 200 8 nicht übersteigt und tritt bei höheren Bezügen

nur insoweit ein , als hiedurch der Monatsbezug nicht unter 200 8 sinkt.

2 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , für die nicht unter

Punkt 1 . fallenden Angestellten , sofcrne ihr Dienstverhältnis nicht durch

kollektive Arbeitsvcrträge geregelt ist , den Bestimmungen des Punktes 1

entsprechende Maßnahmen zu beschließen.

3 . Für die Zeit vom 1 . Jänner 1934 bis 31 . Dezember 1935 werden

die pensionsrechtlichen Bestimmungen der allgemeinen Dienstordnung der

Angestellten der Gemeinde Wien in der für die Angestellten des Magi¬

strates geltenden Fassung in nachstehender Weise abgeändert:

u ) Dem 8 48 ist folgender Absatz anzufügen:

„Der nach Einzelgehalt bemessene Ruhegenuß darf nicht höher sein

als der nach den jeweils geltenden Bestimmungen höchsterreichbare Ruhe¬

genuß eines Bundcsangestellten der I . Dienstklasse ."

b ) Im 8 49 , Absatz 2, ist die Ziffer „ 85 " durch die Ziffer „ 78 -3"

zu ersetzen.

o) Dem Absatz 2 des 8 49 ist folgender Satz anzufügen : „ Für die

Bemessung des Ruhegcnusses eines Angestellten , der die volle Dienstzeit

(8 101 , Ilt . . a ) zurückgelegt und im Zeitpunkt der Versetzung in den

dauernden Ruhestand die im Wege der Zeitvorrückung oder , wenn er in

das Gehaltsschema für leitende Beamte eingereiht ist, die nach diesem Schema

erreichbaren Höchstbezüge der seiner Einreihung entsprechenden Bezugs¬

klasse erlangt hat , wird den anrechenbaren Aktivitätsbezügen ein Betrag in

der Höhe des halben Stufenunterschiedes der der letzten Einreihung entspre¬

chenden Bezugsklasse hinzugerechnet ."

ck) Dem Absatz 2 des 8 52 sind folgende Sätze anzufügen : „ Wurde

die Ehe im Aktivstand erst in einem Zeitpunkt geschlossen , in dem der

Angestellte das 65 . Lebensjahr überschritten hatte , hat die Witwe überdies

nur dann einen Versorgungsanspruch , wenn der Gatte 15 Dicnstjahre tat¬

sächlich zurückgelcgt hat und entweder die Ehe mindestens 2 Jahre gedauert

hat oder in dieser Ehe ein Kind geboren wurde oder die Witwe sich im

Zeitpunkt des Ablebens des Gatten erwiesenermaßen im Zustand der

Schwangerschaft befunden hat oder durch die Ehe ein Kind legitimiert

wurde . Die elternlosen Waisen aus solchen Ehen haben unier den gleichen

Voraussetzungen Anspruch auf normalmäßige Versorgungsgenüsse ."

o ) Der vorletzte Absatz des 8 52 erhält folgende Fassung:

„Wurde die Ehe erst während des Ruhestandes geschlossen , so hat

die Witwe überdies nur dann einen Versorgungsanspruch , wenn der An¬

gestellte im Zeitpunkt der Eheschließung das 65 . Lebensjahr noch nicht über¬

schritten , 15 Dienstjahre tatsächlich zurückgelegt hatte , der Altersunterschied

der Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre beträgt und die Ehe entweder

3 Jahre gedauert hat oder in dieser Ehe ein Kind geboren wurde oder die

Witwe sich im Zeitpunkt des Ablebens des Gatten erwiesenermaßen im

Zustand der Schwangerschaft befunden hat oder durch die Ehe ein Kind

legitimiert wurde . Die elternlosen Waisen aus solchen Ehen haben unter

den gleichen Voraussetzungen Anspruch auf normalmäßige Versorgungs¬

genüsse ."

k) Absatz 1 des 8 53 erhält folgende Fassung:

„Das Ausmaß der Witwenversorgung beträgt 50 vom Hundert des

Ruhegenusses , der dem verstorbenen Gatten im Zeitpunkt seines Ablebens

gebührt hat oder gebührt hätte . Sie darf jedoch nicht geringer sein als

35 vom Hundert der Ruhcgenußbemessungsgrundlage ."

8 ) 8 55 erhält folgende Fassung:

„Nach dem Ableben eines Angestellten , der noch keinen Anspruch
auf Ruhegenuß erworben hat , gebührt der Witwe eine einmalige Abferti¬

gung in der Höhe des vierten Teiles der letzten in die Ruhegenußbcmcs-
sung einzurechnenden Jahres -Aktivitätsbezüge des Verstorbenen ."

b ) 8 57 erhält folgende Fassung:

„Der Erziehungsbeitrag ist mit je einem Fünftel der Witwenversoc-

gung zu bemessen . Er beträgt für Kinder , deren Mutter verstorben ist oder

nach den geltenden Bestimmungen nicht im Genüsse einer Witwenversorgung

steht , mindestens die Hälfte der Witwenversorgung.

Die Summe aller Erziehungsbeiträge einschließlich der Witwen¬

versorgung darf den Ruhegenuß , der dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines

Ablebens gebührt hat oder gebührt hätte , die Summe der Erziehungs-

bciträge die Höhe der Witwenversorgung nicht übersteigen.

Würde der Gesamtbezug der Hinterbliebenen eines Angestellten den

zulässigen Höchstbetrag übersteigen , so sind die einzelnen Versorgungs-

gcnüsse verhältnismäßig zu kürzen ."

i) Dem 8 63 ist als 3 . Absatz anzufügen:

„Ueberstcigt die Ruhcgenußbemessungsgrundlage die im 8 48 fest¬

gesetzte Höchstpension , so ist der Pensionsbeitrag nur von dem dieser Höchst¬

pension entsprechenden Betrage zu berechnen ."

4 . Die vor dem 1. Jänner 1934 angesallenen Ruhe - und Versor-

gungsgenüssc sind unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des Punktes 3

neu zu bemessen , jedoch wird die aus der Aenderung des 8 53 , Absatz l,

der allgemeinen Dienstordnung für die Angestellten der Gemeinde Wien

sich ergebende Bezugsvermindcrung nur mit einem Drittel durchgeführt.

Ein nach dem 1. Jänner 1934 anfallender Witwenversorgungsgcnuß

darf nicht geringer sein als jener , auf den die Witwe nach Maßgabe der

Bestimmungen des vorhergehende » Absatzes und der dem verstorbenen

Gatten am 31 . Dezember 1933 zugestandenen schemamähigen Bezüge An¬

spruch gehabt hätte , wenn er an diesem Tage verstorben wäre.

Die nach dem 31 . Dezember 1933 eintretenden Aenderungen der

Ruhegenüsse sind bei Ermitlung des nach dem vorhergehenden Absatz als

Mindestbezug sich ergebenden Betrages zu berücksichtigen.

5 . Die ab 1 . Jännere 1934 gebührenden Ruhe - und Versorgungs-

gcnüsse werden um 10 -7 vom Hundert gekürzt.

Diese Kürzung entfällt für Ruhe - und Versorgungsgcnüsfe , die den

Betrag von monatlich 100 8 nicht übersteigen und tritt bei höheren Be¬

zügen nur insoweit ein , als hiedurch der monatliche Ruhe - und Ver¬

sorgungsgenuß nicht unter 100 8 sinkt . Wenn ein Anspruch auf Haus-

haltungs - oder Kinderzuschüffe besteht , bleiben Ruhe - und Dersorgungs-

genüsse , die den Betrag von monatlich 170 8 nicht übersteigen , ungekürzt,

höhere Ruhe - und Versorgungsgenüsse werden dieser Kürzung nur in¬

soweit unterzogen , als sie hiedurch nicht unter den Betrag von monatlich

170 8 sinken.

6 . Die nach den geltenden Bestimmungen gebührenden Kiuder-

zuschüsse werden ab 1. Jänner 1934 mit folgenden Beträgen festgesetzt:

für 1 Kind 5 8 monatlich

für 2 Kinder 15 8 monatlich

für 3 Kinder 35 8 monatlich

für 4 Kinder 60 8 monatlich

für 5 Kinder 70 8 monatlich

für 6 Kinder 95 8 monatlich

für jedes weitere Kind je 10 8 monatlich mehr.

7 . a ) Bezüge , die nach Maßgabe allgemeiner oder besonderer dienst-

rechtlicher Bestimmungen den der allgemeinen Dienstordnung für die An¬

gestellten der Gemeinde Wien unterstellten , nach einem Gehaltsschema dieser

Dienstordnung oder nach Sonderverträgen entlohnten Angestellten des

Magistrates oder des Kontrollamtes neben dem Gehalt ( Lohn ) als Ent-
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schädigung für Mehrdienstleistungcn, für besondere Dienstverrichtungenoder
als Dicnstzulagcn, Zulagen für den Heiz- und Reinigungsdicnst, Arbeits-
Prämien, Spesenpauschalien, Werks- (Betriebs) Zulagen usw. für die Jahre
1934 und 1935 gebühren, werden um 16 vom Hundert gekürzt.

Diese.Kürzung entfällt bei den für die Ruhegenußbemessung mit dem
vollen Betrag anrechenbaren Zulagen, bei der Kanzleileiterzulage, bei der
Zulage der Leiterinnen der städtischen Kindergärten, Jugendheime, Horte,
bei der Gebühr für die Besorgung des UeberwachungsdienstesgemäßH 11
des Wiener Theatergesetzes und bei Rückersätzcn für tatsächliche Fahrt¬
auslagen sowie bei der Möbclentschädigung.

Hinsichtlich der Zulagen für den Heiz- und Reinigungsdienst der
Schulwarte und der Hausaufseher der städtischen Amtshäuser, der Trans¬
portgebühren des nichtärztlichcn Sanitätspersonales, der Partieführerzulage,
der mit 3 8 festgesetzten Nachtschichtzulage und hinsichtlich der Zulage der
Marktaufseher für den Nachtdienst bleibt an Stelle obiger Kürzung die mit
Gemeinderatsbeschluß vom 23. Dezember 1932, Pr . Z. 2987, verfügte
Kürzung für die Jahre 1934 und 1935 in Kraft.

k) Der GemeinderatsausschußI wird ermächtigt, hinsichtlich der nicht
unter lit . a) fallenden Angestellten sowie hinsichtlich der Feuerwehrzulage
der Feuerwehroffiziere entsprechende Maßnahmen zu beschließen.

8. Im Punkt 2, Abschnitt II , des Gemeinderatsbeschlussesvom
24. Juli 1933, Pr . Z. 1881, sind die Worte „31. Dezember 1933" durch
die Worte„30. Juni 1934" zu ersetzen.

9. Für die Angehörigen der Standesgruppender Kanzleibeamten,
der Kanzleibeamtinnen, der Beamten des einfachen technischen Dienstes, der
Fürsorgerinnendes Jugendamtes und der Tuberkulosefürsorgerinnen hat
als Anfangsbezug, sofcrne sie nach den geltenden Bestimmungen in
Gruppe IV ausgenommen werden, die 1. Stufe der 8. Bezugsklaffe, soferne
sie nach den geltenden Bestimmungen in GruppeV ausgenommen werden,
die 6. Stufe der 9. Bezugsklaffe zu gelten.

Die Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten haben Anspruch auf Zu¬
rechnung von zwei Dienstjahren zu der anrechenbaren Dienstzeit für die
Vorrückung in höhere Bezüge.

Die in Gruppe IV eingcreihten Angehörigen der vorgenannten
Standesgruppen und Lehrpersonen sowie die Kindergärtnerinnenund
Lehrerinnen der französischen Sprache werden nach zwei in der höchsten
im Wege der Zeitvorrückung erreichbaren Bezugsstufe dieser Gruppe zurück-
gclcgten Dienstjahren in Gruppe III überreiht.

Die neuen Bestimmungen gelten ab 1. Jänner 1934. Der Bezugs¬
rang der am 1. Jänner 1934 bereits im Dienste stehenden Angehörige» der
vorgenannten Standesgruppenund Lehrpersonen ist unter Bedachtnahme
auf obige Bestimmungen neu festzusetzen. Die höheren Bezüge gebühren ab
1. Jänner 1934.

10. Die mit Gemeindcratsbeschluß vom7. Oktober 1921, Pr . Z. 11421,
verfügte Zurechnung von Jahren für die Bemessung der Bezüge hat auch
bei Ueberreihungen zu erfolgen, die auf Grund der Ablegung einer der
für die Gruppe II a vorgeschricbenen Fachprüfung und einer dieser Gruppe
entsprechenden Verwendung vorgenommenwerden.

11. Pflegerinnen der Humanitätsanstalten mit dem Diplom einer
Krankenpflegeschule erhalten nach einjähriger zufriedenstellender Dienst¬
leistung als Stationsschwester zwei Jahre für die Zcitvorrückung zugercchnct.

12. Die in den Punkten1, 2, 4, 5, 6 enthaltenen Maßnahmen bleiben
bis 31. Dezember 1935 in Wirksamkeit.

Pr . Z. 3800, P . 1k. 1. Die Ansätze des mit Gemeinderatsbeschluß
vom8. Juni 1928, Pr . Z. 1670, festgesetzten Gehaltsschemas und die Einzel-
gchalte der Angestellten der städtischen Unternehmungen
werden mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1934 um 2-6 vom Hundert ver¬
mindert.

2. Der mit Gemeindcratsbeschlußvom 23. Dezember 1924, Pr . Z.
3278, festgesetzte, zur Beteilung der Angestellten mit Verwendungs-
Zuschlägen bestimmte Bauschbctrag in der Höhe von 2-5 vom Hundert des
Gesamterfordcrnissesan Gehalt wird ab 1. Juli 1934 auf 2 vom Hundert,
ab 1. Jänner 1935 auf 1 vom Hundert herabgesetzt. Ab 1. Jänner 1934
entfällt die mit Gemeinderatsbeschlußvom8. Juni 1928, Pr . Z. 1670, für
die Beteilung mit Vcrwendungszuschlägenfestgesetzte Höchstgrenze. Zu den
gleichen Terminen und im gleichen Verhältnisse sind die Verwendungs-
Zuschläge der Oberbeamten und der Leiter zu kürzen.

Mit 30. Juni 1935 wird der Bezug von Vcrwendungszuschlägen
zur Gänze aufgehoben.

3. Die Bezüge der der allgemeinen Dienstordnung für die Angestellten
der Gemeinde Wien unterstellten und der nach dem Gehaltsschema dicscr
Dienstordnung entlohnten Angestellten der städtischen Unternehmungen
werden ab 1. Jänner 1934 nm 10-7 vom Hundert gekürzt.

Die Kürzung tritt nur insoweit ein, als hiedurch der schemamäßige
Monatsbezug nicht unter 200 8 sinkt.

4. Der Stadtscnat wird ermächtigt, für die nicht unter Punkt 3
fallenden Angestellten, soferne ihr Dienstverhältnis nicht durch kollektive
Arbcitsverträge geregelt ist, den Bestimmungen des Punktes 3 entsprechende
Maßnahmen zu beschließen.

5. Die pensionsrechtlichen Bestimmungen der allgemeinen Dienst¬
ordnung der Angestellten der Gemeinde Wien in der für die Angestellten
der städtischen Unternehmungen geltenden Fassung werden in nachstehender
Weise abgeändcrt, und zwar bezüglich der Bestimmungen lit . b bis l für
die Zeit vom 1. Jänner 1934 bis 31. Dezember 1935:

a) Die Bestimmung des s 7a wird aufgehoben.

cocv  e k s >cnc  iru n s
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d ) Dem § 48 ist folgender Absatz anzufügcn:

„Der nach Einzelgehalt bemessene Ruhegenuß darf nicht höher sein

als der nach den jeweils geltenden Bestimmungen höchsterreichbare Ruhe-

gcnuß eines Bundesangestellten der I . Dienstklasse ."

e) Im 8 49 , Absatz 2 , ist die Ziffer „85 " durch die Ziffer „ 78 ' 3"

zu ersetzen.

ä ) Dem Absatz 2 des 8 49 ist folgender Satz anzufügen : „ Für die

Bemessung des Ruhegenusscs eines Angestellten , der die volle Dienstzeit

(8 101 , llt . a ) zurückgelegt und im Zeitpunkt der Versetzung in den

dauernden Ruhestand die im Wege der Zeitvorrückung oder , wenn er in

das Gehaltsschema für leitende Beamte eingereiht ist , die nach diesem

Schema erreichbaren Höchstbczüge der seiner Einreihung emsprechenden

Gruppe erlangt hat , wird den anrechenbaren Aktivitätsbezügen ein Betrag

in der Höhe des halben Unterschiedes zwischen der letzten und vorletzten

Stufe der seiner letzten Einreihung entsprechenden Gruppe hinzugerechnet ."

a ) Absatz 3 des 8 49 entfällt.

k) Dem Absatz 2 des 8 52 sind folgende Sätze anzufügen : „ Wurde

die Ehe im Aktivstand erst in in einem Zeitpunkt geschlossen , in dem der

Angestellte das 65 . Lebensjahr überschritten hatte , hat die Witwe überdies
nur dann einen Versorgungsanspruch , wenn der Gatte 15 Dicnstjahre tat¬

sächlich zurückgclegt hat und entweder die Ehe mindestens zwei Jahre ge¬

dauert hat oder in dieser Ehe ein Kind geboren wurde oder die Witwe sich

im Zeitpunkt des Ablebens des Gatten erwiesenermaßen im Zustand der

Schwangerschaft befunden hat oder durch die Ehe ein Kind legitimiert wurde.

Die elternlosen Waisen aus solchen Ehen haben unter den gleichen Vor¬

aussetzungen Anspruch auf normalmäßige Versorgungsgenüsse ."

8 ) Der vorletzte Absatz des 8 52 erhält folgende Fassung:

„Wurde die Ehe erst während des Ruhestandes geschlossen , so hat

die Witwe überdies nur dann einen Vcrsorgungsanspruch , wenn der An¬

gestellte im Zeitpunkt der Eheschließung das 65 . Lebensjahr noch nicht

überschritten , 15 Dicnstjahre tatsächlich zurückgelegt hatte , der Altersunter¬

schied der Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre beträgt und die Ehe entweder

drei Jahre gedauert hat oder in dieser Ehe ein Kind geboren wurde oder

die Witwe sich im Zeitpunkt des Ablebens des Gatten erwiesenermaßen

im Zustande der Schwangerschaft befunden hat oder durch die Ehe ein Kind

legitimiert wurde . Die elternlosen Waisen aus solchen Ehen haben unter

den gleichen Voraussetzungen Anspruch auf normalmäßige Versorgungs¬

genüsse ."

l >) Absatz 1 des 8 53 erhält folgende Fassung:

„Das Ausmaß der Witwenversorgung beträgt 50 vom Hundert des

Ruhegenusses , der dem verstorbenen Gatten im Zeitpunkt seines Ablebens

gebührt hat oder gebührt hätte . Sie darf jedoch nicht geringer sein als

35 vom Hundert der Ruhegenußbemessungsgrundlage ."

i ) 8 55 erhält folgende Fassung:

„Nach dem Ableben eines Angestellten , der noch keinen Anspruch

auf Ruhegenuß erworben hat , gebührt der Witwe eine einmalige Abferti¬

gung in der Höhe des vierten Teiles der letzten in die Ruhegcnußbemessung
einzurechnenden Jahresaktivitätsbezüge des Verstorbenen ."

Ich 8 57 erhält folgende Fassung:

„Der Erziehungsbeitrag ist mit je einem Fünftel der Witwcnversor-

guug zu bemessen . Er beträgt für Kinder , deren Mutter verstorben ist oder

nach den geltenden Bestimmungen nicht im Genüsse einer Witwenvcrsorgung
steht , mindestens die Hälfte der Witwenvcrsorgung.

Die Summe aller Erziehungsbeiträge einschließlich der Witwen¬

vcrsorgung darf den Ruhegennß , der dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines

Ablebens gebührt hat oder gebührt hätte , die Summe der Erziehungs¬

beiträge die Höhe der Witwenversorgung nicht übersteigen . Würde der

Gesamtbezug der Hinterbliebenen eines Angestellten den zulässigen Höchst¬

betrag übersteigen , so sind die einzelnen Vcrsorgungsgenüssc verhältnismäßig

zu kürzen ."

1s Dem 8 63 ist als 3 . Absatz anzufügen:

„Uebersteigt die Ruhegenußbemessungsgrundlagc die im 8 48 fest¬

gesetzte Höchstpcnsion , so ist der Pensionsbcitrag nur von dem dieser Höchst-

pcnsion entsprechenden Betrag zu berechnen ."

6 . Die vor dem 1 . Jänner 1934 eingefallenen Ruhe - und Versor-

gungsgenüssc . sind unter Bcdachtnahme auf die Bestimmungen des

Punktes 5 neu zu bemessen ; die vor dem 1. Jänner 1934 zuerkannten,

von einem Einzelgehalt bemessenen Ruhe - und Versorgungsgenüsse werden

in Anbetracht der Bestimmungen des Punktes 5 , lit . o) unbeschadet einer

allfälligen weiteren Kürzung gemäß Punkt 5, lit . b ) um 11 -1 vom Hundert

gekürzt . Die aus der Aendcrung des 8 53 , Absatz 1 , der allgemeine»

Dienstordnung für die Angestellten der Gemeinde Wien sich ergebende

Bezugsverminderung wird jedoch nur mit einem Drittel durchgeführt.

Ein nach dem 1. Jänner 1934 anfallender Witwenversorgungsgenuß

darf nicht geringer sein als jener , auf den die Witwe nach Maßgabe der

Bestimmungen des vorhergehendes Absatzes und der dem verstorbenen

Gatten am 31 . Dezember 1933 zugestandenen schemamäßigen Bezüge An¬

spruch gehabt hätte , wenn er an diesem Tage verstorben wäre.

Die nach dem 31 . Dezember 1933 eintretenden Acndcrungen der

Ruhegenüsse sind bei Ermittlung des nach dem vorhergehenden Absatz

als Mindestbezug sich ergebenden Betrages zu berücksichtigen.

7 . Die ab 1 . Jänner 1934 gebührenden Ruhe - und Versorgungs¬

genüsse werden um 10 -7 vom Hundert gekürzt . Diese Kürzung entfällt für

Ruhe - und Versorgungsgenüsse , die den Betrag von monatlich 100 8 nicht

übersteigen , und tritt bei höheren Bezügen nur insoweit ein , als hiedurch

der monatliche Ruhe - ( Versorgung ? -) genuß nicht unter IM 8 sinkt . Wenn

ein Anspruch auf Haushaltungs - oder Kinderzuschüsse besteht , bleiben Ruhc-

und Versorgungsgenüsse , die den Betrag von monatlich 170 8 nicht über¬

steigen , ungekürzt , höhere Ruhe - und Versorgungsgenüsse werden dieser

Kürzung nur insoweit unterzogen , als sie hiedurch nicht unter den Betrag

von monatlich 170 8 sinken.

8 . Die nach den geltenden Bestimmungen gebührenden Kindcr-

zuschüffe werden ab 1 . Jänner 1934 mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Für 1 Kind 5 8 monatlich

für 2 Kinder 15 8 monatlich

für 3 Kinder 35 8 monatlich

für 4 Kinder 60 8 monatlich

für , 5 Kinder 70 8 monatlich

für 6 Kinder 95 8 monatlich

für jedes weitere Kind je 10 8 monatlich mehr.

9 . Bezüge , die nach Maßgabe allgemeiner oder besonderer dienst¬

rechtlicher Bestimmungen den der allgemeinen Dienstordnung für die An¬

gestellten der Gemeinde Wien unterstellten , nach einem Gehaltsschema dieser

Dienstordnung oder nach Sonderverträgen entlohnten Angestellten der städti¬

schen Unternehmungen neben dem Gehalt ( Lohn ) als Entschädigung für

Mehrdienstleistungen , für besondere Dienstvcrrichtungen oder als Dienst¬

zulagen , Spesenpauschalien , Werks - ( Betriebs -) zulagen usw . für die Jahre

1934 und 1935 gebühren , werden um 16 vom Hundert gekürzt.

Diese Kürzung entfällt bei den für die Ruhegenußbcmessung mit dem

vollen Betrage anrechenbaren Zulagen , bezüglich des Teilbetrages von

15 8 bei der mit 45 8 monatlich festgesetzten Zulage der städtischen Gas¬

kassiere und bei Rückersätzen für tatsächliche Fahrtauslagen sowie bei der

Möbelentschädigung.

10 . Im Punkt 2 , Abschnitt ll , des Gemeindcratsbeschlusses vom

24 . Juli 1933 , Pr . Z , 1882 , sind die Worte „ 31 . Dezember 1933 " durch
die Worte „30 . Juni 1934 " zu ersetzen.

11 . Für die Angehörigen der Standesgruppen der kaufmännischen

Beamten und Beamtinnen für den Kanzlei -, einfachen Rechnungs -, Ver¬

waltung ? - und Kassendienst , der Beamten und Beamtinnen für den

Kanzlei -, einfachen Rechnungs -, Verwaltung ? - und Kassendienst und der

Beamten des einfachen technischen Dienstes haben als Anfangsbezüge die

2 . Stufe ihrer Aufnahmsgruppe zu gelten.

Die in Gruppe 3 eingereihten Angehörigen der vorgenannten

Ständesgruppen werden nach 2 in der höchsten , im Wege der Zeiivor-

rückung erreichbaren Stufe dieser Gruppe zurückgelegten Dienstjahren in

Gruppe 4 überreiht.

Die neuen Bestimmungen gelten ab 1 . Jänner 1934 . Der Bczugs-

rang der am 1 . Jänner 1934 bereits im Dienste stehenden Angehörigen der

vorgenannten Standesgruppen ist unter Bcdachtnahme auf obige Bestim¬

mungen neu festzusehcn . Die höheren Bezüge gebühren ab 1 . Jänner 1931.

12 . Die in den Punkten 3 , 4 . 6 , 7 und 8 enthaltenen Maßnahmen

bleiben bis 31 . Dezember 1935 in Wirksamkeit.
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Beilage

Gehaltsschema der Angestellten der städtischen Unternehmungen
(Monats -, bzw. Jahresbezüge ab 1. Jänner 1S34).

Für leitende Beamte Für zugetetlte Beamte und Ange st eilte
Gruppe 12 Gruppe 11 Gruppe 10 Gruppe 9 Gruppe 8 Gruppe 7 Gruppe 6 Gruppe 4 Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1

§ K -b § I L § K K Z

Z L Z S
L s Z G 8 Z «

8 Z 8 Z 8 Z 8 Z 8 Z Z Z Z Z G
i n Schilling t n Schilling

17 1685 20220
16 1607 19.284 16 713 8556 635 7620 547 6564 468 5616 442 5304 404 4848 16
15 1539 18.468 15 950 11.400 833 9996 670 8040 600 7200 518 6216 446 5352 423 5076 390 4680 15
14 1466 17.592 14 886 10.632 779 9348 623 7476 565 6780 489 5868 427 5124 403 4836 374 4488 14
13 1393 16.716 1393 16.716 13 823 9.876 721 8652 592 7104 530 6360 462 5544 405 4860 384 4608 358 4296 13
12 1325 15 900 1325 15.900 12 765 9.180 667 8004 563 6756 497 5964 436 5232 388 4656 368 4416 345 4140 12
11 1261 15.132 11 726 8.712 622 7464 526 6312 468 5616 413 4956 373 4476 355 4260 331 3972 11
10 1193 14.316 10 677 8.124 580 6960 487 5844 442 5304 392 4704 356 4272 341 4092 319 3828 10
9 1130 13.560 9 643 7.716 541 6492 467 5604 411 4932 372 4464 337 4044 327 3924 308 3696 9
8 1067 12.804 1067 12.804 8 599 7.188 502 6024 441 5292 390 4680 355 4260 322 3864 314 3768 294 3528 8
7 1008 12.096 1008 12.096 7 555 6.660 472 5664 419 5028 371 4452 335 4020 309 3708 300 3600 282 3384 7
6 950 11.400 950 11.400 6 526 6.312 440 5280 397 4764 347 4164 319 3828 296 3552 286 3432 273 3276 6
5 886 10.632 5 487 5.844 406 4872 370 4440 323 3876 303 3636 282 3384 273 3276 261 3132 5
4 828 9.936 4 448 5.376 377 4524 346 4152 302 3624 286 3432 269 3228 261 8132 249 2988 4
3 760 9.120 3 385 4.620 348 4176 321 3852 284 3408 269 3228 257 3084 249 2988 240 2880 3
2 706 8.472 2 346 4.152 314 3768 292 3504 267 3204 255 3060 245 2940 240 2880 230 2760 2
1 643 7.716 1 297 3.564 287 3444 273 3276 249 2988 240 2880 234 2808 230 2760 221 2652 1

Für Angestellte unter 22 Jahren und mit weniger als zwei Dicnstjahren verringert sich der Gehalt um 10 Prozent.

Bezugsgruppe 5 wurde mit Gemeinderatsbcschluß vom 28. Jänner 1927, Pr . Z. 564, aufgelassen.

Pr . Z . 3801, P . 1Z . Die Satzungen der Krankenfür¬
sorge an  st alt  der Angestellten und Bediensteten der Gemeinde Wien
werden in nachstehender Weise abgeäudert:

u) In s 2L entfällt Punkt 6; Punkt 7 wird Punkt 6, Punkt 8
wird Punkt 7.

6) In ß 58 , Punkt 1, sind die Worte „s 28 , 4—6" durch die
Worte „s 2 8 , 4 und 5" zu ersetzen.

o) In Z 6, Punkt 2, ist vor dem letzten Satz einzufügen: „In
der Zeit vom 1. Jänner 1934 bis 31. Dezember 1935 haben die Mit¬
glieder zu dem satzungsgemäß vorgeschricbenen Beitrag einen Zuschlag im
Ausmaß von einem Fünftel vom Hundert zu entrichten."

Pr . Z . 3834, P . 11n Nachstehendes Ucbercinkommen wird ge¬
nehmigt: liebere inkommen  abgeschlossen zwischen der Firma Ge¬
meinde Wien — städtische Straßenbahnen und dem Freien
Gewerkschaftsverband  in Oesterreich.

In teilweiser Abänderung des in 8 36 des Arbeitsver¬
trages  I , beziehungsweise § 26 des Arbeitsvertrages ll und 8 28 des
Arbeitsvertrages III mit 16. Dezember festgclegten Auszahlungstermines
für die Weihnachtsremuneration wird für das Jahr 1933 vereinbart, daß
ausnahmsweise nur die Hälfte der gebührenden Remuneration am 16. De¬
zember 1933 und die zweite Hälfte am 16. Jänner 1934 ausbezahlt wird.

Für die Gebührlichkeit beider Hälften ist der in den Arbeitsverträgen
vorgesehene Stichtag (16. Dezember 1933) maßgebend. (8 7 Organisatious-
statnt für die städtischen Unternehmungen.)

Pr . Z . 3818, P . 1 >. I . 1. Infolge der freiwilligen Verzichts¬
erklärung werden die der Bemessung der Ruhe- und Versorgungsgenüssc
,' ugrundeznlcgenden F u n kt i o n s b e z ü g e des Bürgermeisters,
des V i z cb ü r g c r m e i st c r s und der Stadträte,  wie sic sich narb
Durchführung des zufolge des Gemeindcratsbeschlussesvom 7. Oktober
1931, Pr . Z. 2240, vorzunchmcndcu Abzuges ergeben, um 15 Prozent
gekürzt.

2. In der gleichen Art werden die der Bemessung der Ruhe- und
Vcrsorgnngsgcnüsse zugrundeznlcgenden Funktionsbezllge der Bezirks-
Vorsteher  um 10-7 Prozent gekürzt.

3. Die Entschädigung der Bczirksvorstehcr - Stellvcr-
treter , der F ü r s o r g c i n st i t u t s v o r stä n d e und der Stell¬

vertreter der Fürsorgein st itutsvor st ände  sowie die monat¬
liche Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates (Beschluß des Ge-
meindcrates vom 22. Juni 1928, Pr . Z . 1928) werden um 10'7 Prozent
gekürzt.

4. Die Ruh ege nüsse gewählter städtischer Funk¬
tionäre und die Versorgungsgenüsse  von Hinterbliebenen
solcher Funktionäre werden um 17 Prozent gekürzt, soweit sie nicht in
Anwendung der Kürzungsbcstimmungen für die der Allgemeinen Dienst¬
ordnung unterstehenden Angestellten des Wiener Magistrates von der
Kürzung ausgenommen sind. Zugrundezulegen sind die Bezüge, die nach
den am 30. Juni 1933 in Geltung gestandenenNormen und Beschlüssen
gebührt haben oder gebührt hätten.

Sie sind überdies in dem Ausmaß zu kürzen, das sich aus der An¬
wendung der ab 1. Jänner 1934 wirksam werdenden Aenderung der pen¬
sionsrechtlichen Bestimmungen der Allgemeinen Dienstordnung für die An¬
gestellten der Gemeinde Wien einschließlich der Uebergangsbestim-
mungen ergibt.

II . Diese Kürzungen gelten für die Zeit vom 1. Jänner 1934
bis 31. Dezember 1935.

III . Die Bezüge werden jeweils zu denselben Terminen und in
denselben Teilbeträgen wie die Bezüge der der Dienstordnung unter¬
stehenden Angestellten des Wiener Magistrates ausgezahlt.

Folgende Anträge werden der geschäftsordnungs¬
mäßigen Behandlung zugewiesen:

Anträge des GR . Stöger:
„Die Dienstordnung für die Angestellten der Gemeinde Wien ist

dahin abzuändern, daß die Mitglieder der Personalkommission aus dem
Stande der Gemeindcangestelltenselbst in unmittelbarer , freier und ge¬
heimer Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtcs gewählt
werden. Der Magistrat wird beauftragt, einen diesbezüglichenEntwurf im
Einvernehmen mit allen Gewerkschaften der Gemeindcangestelltenauszu-
arbeiten und ehestens dem Gcmcinderat zur Beschlußfassungvorzulegen."

„Die Satzungen der Krankenfürsorgcanstalt der Angestellten und
Bediensteten der Gemeinde Wien sind dahin abzuändcrn, daß die Mitglieder
aus dem Stande der Angestellten und Bediensteten von diesen selbst in
unmittelbarer, freier und geheimer Wahl nach den Grundsätzen des Ver¬
hältniswahlrechtes gewählt werden.

Der Magistrat wird beauftragt, einen diesbezüglichenEntwurf im
Einvernehmen mit allen Gewerkschaften der Gemeindcangestellten auszu-
arbciten und ehestens dem Gemeinderat zur Beschlußfassung vorzulegen."
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„Der Abzug der Beiträge für den Verband der städtischen Ange¬
stellten von ihren Gchaltsbezügen hat vom 1. Jänner 1934 an zu unter¬bleiben."

Anträge  der GR. Marie Schlösinger:
„Im Sinne des 8 79 der Allgemeinen Dienstordnung und des Gc-

mcinderatsbcschlusscsvom 25. April 1919 wird den Wiener städtischen
Lehrpersonen eine Personalvertretung bewilligt und der Stadtsenat als
Landesregierung aufgefordert, dem Wiener Landtag die erforderlichenVor¬
schläge zur Abänderung des Lehrerdlcnstgesetzes ehestens vorzulegen."

„Zur Erstattung der Vorschläge für die Ernennung von Schul¬
leitern und Schulleiterinnen ist eine aus dem Gemeinderat nach dem
Proporz zu wählende Kommission einzusetzen."

„Zur Behebung der Junglehrernot werden für den Fremdsprachen-
unterricht an städtischen Hauptschulen stellenlose Volks- und Hauptschul¬
lehrer angcstellt, die die vorgeschriebencn Prüfungen für das Lehramt in
Fremdsprachen haben."

(Schluß der öffentlichen Sitzung um 10 Uhr 1 Minute nachts.)

Stadlsenat.
Sitzung vom 31. Oktober 1933. (Nachtrag.)

(Pr . Z. 2870, M.D. 5342/33.) Amtsrat August Werner wird zum
Oberamtsrat ernannt.

Sitzung vom 19. Dezember 1933.
Vorsitzender: Bgm. Seitz und StR . Richter.
Anwesende: Die StRe. Dr. Danneberg , Honah , Kunschak,

Linder,  Dr . Alma Motzko, Speiser und Weber,  ferner Mag.Dior.
Dr. Hartl.

Entschuldigt: VizeBgm. Emmerling.
Beurlaubt: StR . Prof. Dr. Tandler.
Beigezogen: Mag.R. Dr. Balazs.
Schriftführer: AmtsR. Feiler.

Berichterstatter amtsf. StR . Ho nah.
Auf die Dauer der restlichen Funktionsperiode der Fürsorgeinstitute

werden bestellt:
(Pr . Z. 3785, M.Abt. 8/48866/33) im XIII . Bezirk: Anton Kriz

zum Obmann der 5. Sektion und Anna Strolz zum Schriftführer der
4. Sektion;

zu Fürsorgeräten:
(Pr . Z. 3827, M.Abt. 8/46364/33) im IX. Bezirk: Pauline Arndt;
(Pr . Z. 3821, M.Abt. 8/42482/33) im XX. Bezirk: Karl Eder, Ed¬

mund Wcichselmüller, Friedrich Cerny, Rudolf Prochazka, Dr. Karl Felkcl.
Berichterstatter amtsf. StR . Speiser.

(Pr . Z. 3873/33, M.Abt. 1) Dem pensionierten Magistratsrat
Martin Jechl wird der Titel „Obermagistratsrat" verliehen.

Nachstehende Angestellte werden antragsgemäß in den dauernden
Ruhestand versetzt:

(Pr . Z. 3866/33, M.Abt. 1) vertragsmäßige Reinigungsfrau
Barbara Roth;

(Pr . Z. 3867/33, M.Abt. 1) vertragsmäßige Reinigungsfrau
Rosalie Dötsch;

(Pr . Z. 3868/33, M.Abt. 1) Reinigungsfrau Johanna Kahr;
im Stande der städtischen Straßenbahnen:

(Pr . Z. 3869, Str .B./1S8/33/73) Dircktionsrot Ing . Franz Holler-
wögcr (Dank und Anerkennung);

(Pr . Z. 3871, Str .B./138/33/78) Oberinspektor Ing . Edgar Szou-
gott (Titel „Direktionsrat");

(Pr . Z. 3870, Str .B./138/33/7<>) Oberinspektor Ing . Franz Bitt
(Titel „Direktionsrat");

im Stande der städtischen Fcucrw.chr:
die Maschinenmeister:

(Pr . Z. 3856/33, M.Abt. 1) Josef Heilingcr;

(Pr . Z. 3857/33M.Abt. 1) Robert Schwarz;
(Pr . Z. 3858/33, M.Abt. 1) Otto Zimmer;

die MaschincnfahrerI. Kl.:
(Pr . Z. 3860/33, M.Abt. 1) Leopold Fuchs;
(Pr . Z. 3863, M.Abt. 1) Josef Pagler;
(Pr . Z. 3862/33, M.Abt. 1) Stefan Michalek;
(Pr . Z. 3861/33, M.Abt. 1) Joses Meyer II;
(Pr . Z. 3859/33, M.Abt. 1) Anton Eder;
(Pr . Z. 3864/33, M.Abt. 1) Maschincnfahrer II . Kl. Rudolf

Pischinger;
die Exerziermeister:

(Pr . Z. 3842/33, M.Abt. 1) Anton Lukas;
(Pr . Z. 3841/33, M.Abt. 1) Anton Doppler;
(Pr . Z. 3843/33, M.Abt. 1) Josef Volkmer;

die LöschmeisterI. Kl.:
(Pr . Z. 3845/33, M.Abt. 1) Josef Moser;
(Pr . Z. 3844/33, M.Abt. 1) Alois Fasching;
(Pr . Z. 3846/33, M.Abt. 1) Johann Stadlbauer;
(Pr . Z. 3847/33, M.Abt. 1) Löschmeister II . Kl. Johann Kausich;
(Pr . Z. 3865/33, M.Abt. 1) TelegraphistI. Kl. Rudolf Preinfalk;

die FeuerwehrmännerI. Kl.:
(Pr . Z. 3851/33, M.Abt. 1) Heinrich Sabatiel;
(Pr . Z. 3849/33, M.Abt. 1) Otto Kellner;
(Pr . Z. 3848/33, M.Abt. 1) Leopold Hechtl;
(Pr . Z. 3850/33, M.Abt. 1) Johann Rossy;
(Pr . Z. 3852/33, M.Abt. 1) Friedrich Schmid;
(Pr . Z. 3854/33) M.Abt. 1) Rudolf Zawadil;
(Pr . Z. 3853/33, M.Abt. 1) Johann Wallisch;
(Pr . Z. 3855/33, M.Abt. 1) Telegraphenbauvorarbciter Eduard

Horbach.
(Pr . Z. 3811, M.D. 6139/33.) I . Die vorgelegte Gcschäftseinteilung

für den Wiener Magistmt wird genehmigt.
II . Der „Stcuerkataster" erhält den Namen „Gewerberegister" und

wird der M.Abt. 53 unterstellt.
III . Die Plan- und Schriftenkammer wird aus dem Bereiche der

M.Abt. 54 ausgcschieden und der M.Abt. 56 unterstellt.
IV. Die bisher der M.Abt. 52 zugewiesenen Vertragsangelegcn-

heitcn der Bedürfnisanstalten werden der M.Abt. 30 zugewiesen.
V. Die bisher der M.Abt. 55 zugewiesenen Kinooperatcurprüfungen

werden der M.Abt. 52 zugewiesen.
VI. Der Magistratsdircktor wird ermächtigt, falls im Laufe der

Zeit dem Magistrat neue Agenden Zuwachsen sollten, diese einstweilen den
nach der Geschäftseinteilung in Betracht kommenden Dienststellen zuzu¬
weisen. Die sich hieraus ergebenden Ergänzungen der Geschäftscinteilung
sind gesammelt mindestens vierteljährlich dem Bürgermeisterund dem
Stadtscnat zur Genehmigung vorzulcgen.

(Pr . Z. 3833, M.D. 6184/33.) Die Magistratsrätc Rudolf Ludwig.
Dr. Friedrich Zamponi und Dr. Robert Walchensteiner werden zu Obcr-
magistratsrätcn in der 2. Bezugsklaffe ernannt.

(Pr . Z. 3832, M.D. 6209/33.) Die Verwaltungssekretäre Richard
Scheidl, August Seemann und Robert Dumbacher werden zu Amtsräten
ernannt.

Die Ausschußanträge nachstehender Geschäftsstücke werden genehmigt
und dem Gemeinderat  vorgelegt:

Berichterstatter amtsf. StR . Richter.
(Pr . Z. 3812/33.) Errichtung einer Vcrkaufshüttc auf dem Volks-

wchrplatz im II . Bezirk (Parkschutzbestimmungcu).
(Pr . Z. 3810/33.) Acndcrung der VerbauungSbcstimmungcnfür das

Hüitcldorfer Cottage, XIII ., Jsbarygaffe— Stockhanimcrgas/e— Bahn-
hofstraße.

Berichterstatter amtsf. StR . Linder.
(Pr . Z. 3835/33.) Ueberlassung von Bürgcrspitalfondsgründcn au

die Gemeinde Wien und an die Gemeinde Wien — städtische Straßen¬
bahnen.
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Berichterstatter amtsf . .StR . Speiser.
(Pr . Z . 3799/33 .) Maßnahmen zur Angleichung der Aktiv- und

Pensionsbczüge der Angestellten des Magistrates , des Kontrollamtcs und
der Lehrpersonen an die Bezüge der Bundcsangestcllten.

(Pr . Z . 3800/33 .) Maßnahmen betreffend die Angestellten der
städtischen Unternehmungen.

(Pr . Z . 3818/33 .) Bezüge gewählter Funktionäre ; Kürzung.
(Pr . Z . 3801/33 .) Aenderung der Satzungen der Krankenfürsorge¬

anstalt der Angestellten und Bediensteten der Gemeinde Wien.
(Pr . Z . 3834/33 .) Ucbereinkommen zwischen der Firma Gemeinde

Wien — städtische Straßenbahnen und dem Freien Gewerkschaftsverband
in Oesterreich.

Bezirksvertretungen.
Sitzung:

XIII . Wiener Gemeindebezirk , Hietzing : 18. Jänner , 18 Uhr.

Allgemeine Nachrichten.
Lebensmittelverkehr.

Marktbericht über die Woche vom 24 . bis 30 . Dezember 1933.
Grünwaren . Zufuhr:  10 .480 q, um 2237 q weniger als in der

Vorwoche . Preiserhöhungen sind bei holl. Weißkraut , ital . Häuptel - und
Kochsalat sowie Karfiol eingetreten . Verbilligt haben sich hiesiger Spinat,
hiesiges Weißkraut , ital . Kohlrabi , hiesig. Endiviensalat und Sprossenkohl.

Au Auslandsgemüse ist cingelangt aus : Tschechoslowakei:
Weiß - und Rotkraut , Schwarzwurzeln , gelbe Rüben , Petersiltenwurzeln,
Rettich . Italien:  Karfiol , verschiedene Salatsorten , Kohlrabi , Spinat.
Ungarn:  Zwiebel . Frankreich:  Artischocken , Sellerie , Endiviensalat.
Holland:  Weiß - und Rotkraut , Schwarzwurzeln . Aegypten:
Tomaten . Kanar . Inseln:  Tomaten.

Auf dem Naschmarkt notierten im Kleinhandel : Kohl p. St . In
20—30, Ila 12—18, P. 30—50, Weißkraut einheim . p. Ü8 30 —60, holl.
50—60, Rotkraut einheim . p. Ü8 50—60, holl. 60 —80, Sprossenkohl p. lex
140— 160, Vögerlsalat 140 —240, ital . Häuptelsalat p. St . 30—40, Koch¬
salat p. St . In 12—26, Ila 6— 10, ital . Kochsalat p. ÜA 60—120, breit-
gekrauster Salat p. St . 10—40, ital . breitgekrauster 30—40, Wiener
Stengclspinat p. llA 60 —IM , ital . Spinat p. 60—90, Kohlrabi p. St . la
16—20, Ila 10—15, ital . 25—40, Salatrübcn p. kx 25—40, Salatsellerie
p. St . In 40—50, Ila 20—40, Suppensellerie 6—12, Karfiol p. St . In
50— IM , Ila 22—50, Suppenkarfiol 6— 18, ital . Karfiol 90 —140, Zwiebel
gelb p. kA 16—24, Gärtncrzwicbel 18—24, Ungar . Makoer 26—30.

Kartoffeln . Zufuhr:  7204 g, um 374 g mehr als in der Vor¬
woche. Preislage stabil.

Auf dem Naschmarkt notierten im Kleinhandel p. Iĉ : Einheim.
gelbe und Rosen 12—18, Julipcrle 20—28, Kipfler 20—28.

Obst . Zufuhr:  3529 g, um 1747 g weniger als in der Vorwoche.
Amerik . Faßäpfel sind im Preis etwas rückgängig, Birnen wurden
etwas teurer . - ^

Auf dem Naschmarkt notierten im Kleinhandel p. Weintrauben
spanische 180—200, Aepfcl einheim .: Belle flcure 100—IM , Ananas¬
reinetten 80—IM , Goldreinettcn 90—120, Kanadareinetten 90—150, graue
Lederreinettcn 70 —120, Krummstiel 80— 120, steir. Maschansker 80—IM,
Haslinger 70—IM , Strudler 80—IM , Tiroler : Rosmarin Kw . 140—200,
Edelböhmer Kw . 100—IM , Kälterer Böhmer Kw . 120—200, Rinfusa
100—120, Champagnerreinettcn Kw . und Spitzleder Kw . 160—240, diverse
ital . Rinfusa 70—120, amerik . Kw . 130—160, Fw . 80—120. Birnen hiesig.
Diehlsbuttcr 90—IM , div. ital . Birnen Kw . 140 —180, tschech. Spezi-
mendina 80—IM , Wirtschaftsbirnen 60—80, Nüsse einheim . 100—IM , aus¬
länd . 140—240, Bananen 240—300.

Kw . — Kistenware , Fw . --- Faßware.

Agrumen . Zufuhr:  4154 g, um 2100 g weniger als in der Vor¬
woche. Zitronen haben im Preis etwas angezogcn , bei Orangen und
Mandarinen sind nur leichte Preisverschiebungen zu verzeichnen.

Auf dem Naschmarkt notierten im Kleinhandel : Orangen gelb ital.
u . span , rinfusa 80 —140, Mandarinen span . 90—130, ital . 100—140,
griech. 90—140, Zitronen P. St . 6—10.

Pilze . Zufuhr:  3 g, um 1 g weniger als in der Vorwoche . Die
Preislage ist unverändert.

Auf dem Naschmarkt notierten im Kleinhandel p. Ir^ : Champignons
600—MO, offene (ältere ) Ware 400—550, Herrenpilze getr . 700—1200.

Butter . Zufuhr:  180 g, um 59 g weniger als in der Vorwoche.
Bei Tee - und Tafelbutter ist ein Preisrückgang festzustellen.

Auf dem Naschmarkt notierten im Kleinhandel p. Ir§ : Leebutter
inländ . Kleinpackung 5M , offen 420—480, Tischbutter 360 —440, Koch¬
butter 280—320.

Eier . Zufuhr:  646 .000 Stück, um 181.000 Stück weniger als in
der Vorwoche . Eingelegte Ware verteuerte sich.

Auf dem Naschmarkt notierten im Kleinhandel per Stück : Vollfcische
Eier 18—19, frische 17— 18, Kühlhausware 14—16, Kalkeier 13-5—16.

Rindermarkt . Auf dem Hauptmarkt wurden bei ruhigem Geschäfts¬
gang Ochsen in der In Qual , und gute Kühe zu unveränderten Preisen
verkauft . Ochsen in der 11a Qualität verbilligten sich um 3 8 und solche
in der lila Qual , um 5 8 - Stiere verteuerten sich bei lebhaftem Geschäfts¬
gang um 2—3 8 und Beinlvieh um 3—5 ^ p- ^ 8 . Auf dem Naschmarkt
wurde bei ruhigem Geschäftsgang zu schwachen Hauptmarktpreisen ge¬
handelt.

Es notierten in den Qual . la , Ila und lila : Ochsen inländ.
92—150, Ungar . 1a 122— 150, Ila 105— 120, rumän . 98—126, jugoslaw.
100—142, Stiere 91—117, Kühe 91—110, Beinlvieh 55—90.

Schweinemarkt . Auf dem Hauptmarkt verteuerten sich bei lebhafterem
Geschäftsgang Fleischschweine zu Marktbeginn um 2—5 ss, gegen Markt¬
schluß ließ die Nachfrage nach, so daß nur mehr zu schwachen Vorwochen¬
preisen gehandelt wurde . 1a ung . Herrschaftsfettschweine waren um 2—4 A,
die übrigen Sorten Fettschweine um 2 § p. ÜK billiger . Auf dem Nach¬
markt wurde bei belanglosem Geschäftsgang zu Hauptmarktpreisen gehandelt.

Es notierten in den Qual . 1a, 11a u . 111a : Fleischschweine leb.
115— 150, Fettschweine leb . 126—145.

Jung - und Stechviehmarkt . Lebende Kälber wurden zu Vorwochen¬
preisen gehandelt . Weidner Kälber verbilligten sich trotz bedeutend ver¬
ringerter Zufuhr in der la Qual , um 10 8, in den mind . Qual , um
20 8 per llA. Weidner Fleisch - und Fettschweine notierten schwach vor¬
wöchentlich, bloß die vielgefragte Neujahrsware (Spanferkel ) notierte von
210—250 8 Per ÜA.

Es notierten in den Qual , la , Ila und lila : Kälber leb . 120—IM,
ausgew . 100—IM , Fleischschweine ausgew . 150—2M , Fettschweine ausgew.
la 165—175, Spanferkel Neujahrsware la 225— 250, Ila 210—220,
Lämmer augew . 80— 150, Schafe ausgew . im Fell Ila 80 , Kitze ausgew.
11a M , Ziegen ausgew . lila 50.

Großmarkthalle , Abt . s. Flrischwareu . Die Gesamtbahnzufuhren be¬
trugen 20 Waggons mit 107-6 Tonnen Ladegewicht . Es ergibt sich demnach
gegenüber der Vorwoche eine Minderanlieferung von 49-2 Tonnen.

Im Vergleich zur Vorwoche notierten im Großhandel billiger:
Mind . Kälber aller Provenienzen um 5—25 8, Fettschweine und Speck
um 5 8- Teurer wurde Jungschweinefleisch um 5— 10 8 - Besondere Nach¬
frage herrschte nach Fleischferkeln , die auch Preise von 190 —250 per Ü8
erreichten.

Im Kleinhandel verbilligte sich Kalbfleisch um 10—20 8 in der
unteren Preisgrenze (Brust und Karree 180—240, Schulter 300 —380 faus-
gelöstj , Nierenbraten 240 —320, Schnitzel unverändert ) . Jungschweinernes
verteuerte sich infolge erhöhter Nachfrage bis zu 20 8 - Ansonsten erfuhren
die Preise keine wesentliche Aenderung.

Auf dem Geflügelmarkt verbilligten sich Hühner in der unteren
Preislage um 20 8 (Suppenhühner IM , Backhühner 230). Die Wildbret¬
preise erfuhren keine Aenderung.

In der Großmarkthalle notierten im Klein¬
handel:  Backhühner p. St . 250—350, P. i<8 230—320 , Brathühner
p. St . 230 —280, p. Ü8 280—6M , Suppenhühner p. Ü8 180—320,
Poularden p. Ü8 290—4M , steir. Poularden p. Ü8 340—450, Fleisch¬
enten p. St . 600—650, Fettenten p. Ü8 200—260, Fleischgänse p. St.
1000—1100, Fettgänse p. Ü8 180—250, Fasan P. St . 250—4M . Reb¬
hühner p. St . jung 120 —2M , alt 80—120, Hirschfleisch (Schulter ) p. Ü8
170—220, ausgelöst 250—3M , Schlegel 280 - 300, ausgelöst 350—400,
Filet 500—550, Rehfleisch (Schulter ) p. Ü8 200—220 , Rehrücken p. lrg
320—350, Rehschlegel 320 —350 , Hasen im und ohne Fell p . St . 250—6M,
Hasenbraten Rücken und Lauf p. St . 200—450, Hasenrücken oder Lauf
P. St . 150—250, Hascnjunges 100—150.

Auf dem Zentralfischmarkt wurden zu geführt:
Kabeljau 5500 Ü8 110, Filets 5400 Ü8 150, Seelachs 1225 Ü8 100,
Angler 472 k8 210, Forellen leb. o.ö. 126 Ü8 900—1100 , Karpfen leb.
n.ö. 3400 ÜA IM , leb . jugoslaw . 9000 IM , leb . Ungar . 19.700 kss
IM , Schleihen leb . jugoslaw . 4M Ü8 240, Welse leb . jugoslaw . 4M Ü8
3M ; alles per 1 Ü8 im Großhandel.

Alle Preise in Groschen.
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Baubewegung
vom k. bis 9. Jänner  1934.

Ansuchen um Baubewilligungen:
Neubauten:

12. Bezirk:  Gastwirtschaft, nächst Pottendorfer Straße, Einl.Z. 516,
Altmannsdorf, von Johann Weninger, Bauführer Viktor
Kronsteiner, Bm. (5177).

l3. Bezirk:  Sickergrube und Einfriedung am Lagerplatz, Bahnhof
St . Veit an der Wien, von der „Wihoko", Bauführer
W. Boska L K. Bieglmayer, Zm. (91).

19. Bezirk:  Stockwerksaufbau(3 Wohnungen), Boschstraße 51, von
Franz DreyerL Söhne, Bauführer Karl HöllerlL Komp.,
Bm. (B 374).

„ „ Abwässereinleitung, Sieveringer Straße 112, von St.
Janczy, Bauführer Heinrich Fischer, Bm. (1715).

Um- und Zubaute» und sonstige bauliche Herstellungen:
1. Bezirk:  Wohnungsadaptierung, Stubenring 2, von Brüder Adam-

liewicz uav Karl Kinzer, Bauführer Ing . Hans Sach,
Bm. (112).

„ „ Wohnungsadaplierung, Rudolfsplatz 13u, von Dr. E.
Winter, Bauführer Ing . GehlerL Weinberger, Bm. (116).

» » Bauabänderung, Schottenring9, von Leopold Röder, Bau¬
führer Ing . Rudolf Fischl, Bm. (120).

, „ Lokalteilung, Wipplingerstraße 18, von E. Hutterer, Bau¬
führer Franz Rienesl, Bm. (124).

„ „ Geschäftsabteilung, Teinfaltstraße4, von Richard Schasranek,
Bauführer Ing . Adorjan Fekete, Bm. (184).

3. Bezirk:  Bauabänderung, Marokkanergasse7, vom Verwalter E.
Schwämmet, Bauführer Johann Fitzthum, Mm. (186).

„ „ Gartenhäuschen, Landstraßer Hauptstraße 71, von A.
Cetnarsky(199).

4. Bezirk:  Wohnungsteilung, Wiedner Gürtel 12, von der Donau-
Save-Adria-Eisenbahngesellschast, Bauführer Ing . Karl
Stigler L Al. Rous' NachfolgerA. Bügler L, F . Jakob,
Bm. (117).

6. Bezirk:  Wohnungsadaptierung, Gumpendorfer Straße 93, von Rosa
Bibersteiner, Bauführer Adalbert Hartl, Bm. (159).

„ „ Unterteilung von Geschäftslokalen, Capistrangasse5, von der
Hausverwaltung Wipplinger, Bauführer Fritz Lojda,
Bm. (113).

7. Bezirk:  Pfeilerauswechslung, Mariahilfer Straße 50, von Leopold
AscherL Bruder, Bauführer N. Rclla L Neffe, Bau-
A.G. (119).

„ „ Adaptierung, Zollergasse2, von Ther. Richter, Bauführer
Johann Frühwirth, Mm. (183).

„ „ Bauabänderung, Kirchengasse5, von M. L I . Beck, Bau¬
führer A. Barber, Bm. (189).

„ „ Klosettanlage, Schottenfeldgasse 25, von Albeko-Ahlborn
L Komp., Bauführer Ing . O. F. Zakovsky, Bm. (190).

9. Bezirk:  Dcckenauswechslung, Mariannengasse 28, Bauführer Hans
Mifchka, Bm. (121).

12. Bezirk:  Oelseuerungsanlage, Tivoligasse 23, von Thomas Hoschek
(5183).

„ „ Rohölfeuerungsanlage, Wilhelmstraße 16, von Marie
Kunisch(5078).

„ „ Bauliche Umgestaltung, Rosaliagaffe 23, von Emanuel
Kraus, Bauführer Rudolf Pribek, Bm. (5223).

„ „ Deckenauswechslung, Sonnergaffe6, von Max Goldstein^
Bauführer Georg Hlozanek, Bm. (5259).

„ „ Autogarage, Migazziplatz2, von Ferdinand Grasl, Bau¬
führer Rudolf Holzappel, Bm. (5303).

„ „ Kaminanlage, Rosenhügelstraße 24, von Klara Pillwax,
Bauführer Gustav Paul, Bm. (5355).

„ „ Lichtreklame, Meidlinger Hauptstraße 16, von der Firma
„Del-Ka" A.G. (5356).

, „ Bauliche Umgestaltung, Schönbrunner Straße 192, von
Hans Schubert, Bauführer Eduard Lernharts Witwe,
Bm. (5357).

„ „ Feuermauerbemalung, Rollingergasse 20, von Artur Albers
(5370).

„ „ Bauabänderung, Wurmbstraße 50, von Viktoria Grieß¬
hammer, Bauführer Laurenz Waldmann, Bm. (5433).

„ „ Zubau, Aeleborgaffe 11, von Anton Mader, Bauführer
Julius Hirnschrodt, Bm. (5458).

Abänderung von Liegenschaftsgrenzen:
Grundabtcilungen:

19. Bezirk:  Einl .Z. 125, Grinzing, von EskenashL Asiel (IM).
21. Bezirk:  Einl .Z. 578, Grundstück 687/1, Aspern, von L. Kronspieß

(19019).
„ „ Einl.Z. 228, Donaufeld, von Karl Landauer (19027).

Ansuchen um Bekanntgabe(Aussteckung) von Fluchtlinien
und Höhenlagen wurden überreicht:

12. Bezirk:  Einl .Z. 541, Unter-Meidling, von Gustav Winternitz(5222).
„ „ Einl.Z. 3, Unter-Meidling, von Irma Raubitschek(5221).
„ „ Einl.Z. 118, Unter-Meidling, von Ferdinand Grasl (5302).
„ „ Einl.Z. 804 und 1018, Altmannsdorf, von Michael Ferscha

(5312).
„ „ Einl.Z. 1016, Hetzendorf, von Johann Dürrschmid(5313).

19. Bezirk:  Einl .Z. 511, Nnßdorf, von Karl Höllerl (3248).

Kundmachungen.
M.Abt. 12/12905/33.

Richtigstellung.
Die im Heft2 des Amtsblattes der Stadt Wien vom6. Jänner 1934

verlautbarte Konkursausschreibung vom 22. Dezember 1933, Z. M.Abt. 12,
12905/33, betreffend die Besetzung der Stelle eines Vorstandes der Belags¬
abteilung im Versorgungsheim Lainz wird dahin richtiggestellt, daß die
Ausübung der Privatpraxis gestattet ist.

Magistrat Wien, Abt. 12, städtisches Gesundheitsamt, im selbständigen
Wirkungsbereich.

Ing. NsrI » iglsr L Mols kous
»Isekkolgsr a . » üglor L k. Iskod
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